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Wasseranschlussgebühr 
 
 
Die Wasser- und Kanalanschlussgebühren errechnen sich aus der Bruttowohnnutzfläche, d.h. 

Wohnnutzfläche inkl. Außenmauern. Garagen, Dachböden und sonstige Räume, welche nicht wohnlich 

genutzt werden, sind bei der Berechnung ausgeschlossen. Begonnen wird mit der Vorschreibung nach 

Fertigstellung des Bauvorhabens. 

 

Jährlich werden neue Hebesätze für die Anschlussgebühren berechnet und im Gemeinderat 

beschlossen. Gebühr für 2023 pro m²: € 15,59  

 

Wassergebührenordnung für 2023: 

 

€ 15,59 exkl. USt. mindestens jedoch € 2.338,00 exkl. USt.  

Dieser Gebühr wird die gesetzliche Umsatzsteuer von 10% hinzugerechnet. 

 

Berechnungsbeispiel:  

 

(Bruttowohnnutzfläche des Wohnhauses beträgt 200 m²) 

 

€ 15,59 x 200 m²  3.118,00 € 

+ 10 % USt.     311,80 € 

Anschlussgeb. 3.429,80 € 

 

Den Endbeträgen kann noch abgewichen werden, wenn für ein unbebautes Grundstück zuvor 

Aufschließungsbeiträge entrichtet wurden. Diese werden bei der Verrechnung für die 

Anschlussgebühren gutgeschrieben. 
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